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Texte du Praesidium Amendement proposé

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen
eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in
der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichne-
ten Europäischen Sozialcharta und in der Ge-
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende
Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen,
um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre
Angleichung zu ermöglichen, einen angemesse-
nen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im
Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäfti-
gungsniveau und die Bekämpfung von Ausgren-
zungen.

Zu diesem Zweck tragen die Union und die Mit-
gliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der Vielfalt der
einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere
in den vertraglichen Beziehungen, sowie der
Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung.

Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche
Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung
der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des
Binnenmarktes als auch aus den in der Verfas-
sung vorgesehenen Verfahren sowie aus der An-
gleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ergeben wird.

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen
eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in
der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichne-
ten Europäischen Sozialcharta und in der Ge-
meinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende
Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen,
um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre
Angleichung zu ermöglichen, einen angemesse-
nen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im
Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäfti-
gungsniveau und die Bekämpfung von Ausgren-
zungen.

Zu diesem Zweck tragen die Union und die Mit-
gliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der Vielfalt der
einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere
in den vertraglichen Beziehungen, sowie der
Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung.

Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche
Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung
der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des
Binnenmarktes als auch aus den in der Verfas-
sung vorgesehenen Verfahren sowie aus der An-
gleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ergeben wird.

Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für
Organisation, Finanzierung und Leistungen
der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere
in den Bereichen Kranken-, Renten-, Unfall-,
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung, sowie
für die Sozialhilfe bleibt unberührt.



Begründung:
In den Sozialvorschriften muss deutlich zum Ausdruck kommen, dass die sozialen Sicherungssys-
teme und die Sozialhilfe in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen.


